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Erster Teil

Die Verbindlichkeit humanitären Völkerrechts – 
Kritik rechtsprechender und rechtswissenschaftlicher 

Standpunkte



Einleitung

Für das Verständnis der Verbindlichkeit humanitären Völkerrechts ist es ent-
scheidend, Klarheit darüber zu erlangen, von welchen Standpunkten aus Recht-
sprechung und Rechtswissenschaft Recht wahrnehmen. Warum Völkerrecht 
seine Adressaten bindet, ist eine seit Langem gestellte und unterschiedlich be-
antwortete Frage. In ihrem Zentrum steht die Figur des staatlichen Konsenses 
bzw. des einzelstaatlichen Willens, den die Rechtsprechungspraxis interna-
tionaler und transnationaler Spruchkörper sowie der völkerrechtswissenschaft-
liche Diskurs in den Blick nimmt: Auf seiner Grundlage entstehen zahlreiche 
völkervertragliche und völkergewohnheitsrechtliche Regeln – insbesondere die 
des humanitären Völkerrechts. Doch Recht, das allein als Abbild der einzel-
staatlichen Entscheidung verstanden wird, ist nicht mehr als eine Momentauf-
nahme dieser faktischen Wirklichkeit: Den Grund seiner Verbindlichkeit aus 
einem gegebenen tatsächlichen Willen zu schließen bedeutet, dass diese Wirk-
lichkeit das Recht – und nicht umgekehrt – das Recht Wirklichkeit gestaltet. 
Objektivierende Positionen verstehen den staatlichen Willen deshalb nicht als 
faktische Ressource der Verbindlichkeit völkerrechtlicher Normen: Sie erken-
nen in ihm – einerseits – einen Teil der idealen und sozialen Sprache des Rechts 
und hegen ihn – andererseits – als Träger einer material-werthaltigen Sprache 
völkerrechtlicher Regeln ein. Das zwingende Völkerrecht – das ius cogens – 
und	die	Pflichten,	die	dem	einzelne	Staat	gegenüber	der	Staatengemeinschaft	als	
Ganzer – erga omnes – bestehen, drücken eine solche werthaltige Vorstellung 
internationalen und transnationalen Zusammenlebens in der „internationalen 
Rechtsgemeinschaft“ aus. Grundlegende, fundamentale und wesentliche Rechte 
binden gemäß dieser Begründung nicht kraft faktischen Konsenses, sondern 
kraft ihres ideellen vorpolitischen Gegebenseins: Sie durchdringen völkerver-
tragsrechtlich positivierte und völkergewohnheitsrechtliche Regeln, das heißt 
sie rationalisieren staatliche Willensentscheidungen und staatliches Verhalten. 
Der subjektive Wille – das Sein des Rechts – zum einen, die Idee des Rechts – 
sein Sollen – zum anderen: Sie markieren die beiden Extrempunkte, von denen 
aus die Verbindlichkeit völkerrechtlicher Regeln gedacht und begründet wird. 
Koskenniemi pointiert dieses auch als „relative Normativität“ völkerrechtlicher 
Normen bezeichnete Spannungsverhältnis:
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“This is what legal theorists have sometimes called the law’s ‘relative autonomy’: em-
bedded in the social context, law must still remain distinct from it. It is then the legal 
practitioner’s	task	to	fix	the	place,	each	time	anew,	for	a	law	between	a	fully	subjective	
will and a fully objective power.”1

Der subjektive Wille der Staaten und die von diesem abstrakte, objektive, ra-
tionalisierende Kraft des Rechts sind diejenigen Determinanten, von denen aus 
Rechtsprechung und völkerrechtswissenschaftliche Positionen völkerrechtliche 
Normen und deren Verbindlichkeit verstehen.

Der Erste Teil überblickt im ersten Kapitel die Frage der Verbindlichkeit 
völkerrechtlicher Normen zunächst aus der Perspektive der Rechtsprechungs-
entwicklung von StIGH und IGH als Hauptrechtsprechungsorgane des Völker-
bundes und der Vereinten Nationen: Beide Gerichtshöfe positionieren den 
staatlichen Konsens in das Zentrum der Entstehung völkervertragsrechtlicher 
Normen, doch hegen sie ihn normativ durch den Grundsatz pacta sunt servanda 
und den im Recht deklarierten fundamentalen, von einer staatlichen Willens-
entscheidung unabhängig gegebenen Gemeinschaftsinteressen ein. Darüber 
hinaus speichern völkergewohnheitsrechtliche, staatenübergreifend-verbind-
liche Normen in ihrer Voraussetzung der opinio iuris fundamentale Belange, 
die völkervertragliche Regeln durchdringen oder zum Ausgangspunkt der Über-
legung zwingenden Völkerrechts werden, das abweichende völkervertragliche 
Bestimmungen außer Kraft setzt. In diesem Bewusstsein zwingender Normen 
und vor dem Hintergrund der Wiener Vertragsrechtskonvention gutachtet und 
entscheidet	der	IGH	bzw.	begründet	eine	Vielzahl	richterlicher	–	häufig	abwei-
chender – Sondervoten die Verbindlichkeit völkerrechtlicher Normen aus ihrer 
Sollens-Dimension,	die	in	einer	spezifischen	Werthaltigkeit	des	in	den	Normen	
ausgedrückten und deklarierten Gemeinschaftsinteresses begründet liegt.

Der Rechtsprechungsentwicklung gegenüber steht ein Pluriversum völker-
rechtswissenschaftlicher Standpunkte: Einige beantworten die Verbindlichkeits-
frage durch die Seins-Dimension völkerrechtlicher Normen, das heißt sie neh-
men ihren Ausgang vom rechtskreierenden oder rechtsbefolgenden staatlichen 
Willen oder imaginieren diesen als Ausdruck eines Gefühls des Gebundenseins. 
Ihnen gegenüber verstehen objektivierende Standpunkte Recht als von tatsäch-
lichen Faktoren und Momentaufnahmen unabhängige Ordnung, die kraft ihrer 
Idee selbst und kraft ihres werthaltigen Sinns transnationalen und internationa-
len Zusammenlebens gilt. Dem Recht wird hier eine von der empirischen Welt 
abstrakte Bedeutung zu Teil, genauso wie die Rechtsprechungsentwicklung von 
StIGH und IGH verdeutlicht, dass das einmal gegebene Wort bindet und be-
sonders werthaltige und damit zwingende Gemeinschaftsinteressen unabhängig 
der staatlichen Willensentscheidung einerseits bestehen und gelten und ande-

1 M. Koskenniemi, Foreword, in: O. A. Elias/C. L. Lim, The Paradox of Consensualism in 
International Law, The Hague, 1998, S. xv ff., xviii.
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rerseits vom staatlichen Konsens selbst getragen werden, das heißt Inhalt des 
Begriffs des staatlichen Willens sind. Rechtsprechung und objektivierende Po-
sitionen des Schrifttums entfalten so eine Emanzipationserzählung, die von der 
grundsätzlichen Notwendigkeit des staatlichen Willens als Rechtsentstehungs-
prämisse	zu	einem	willensmodifizierenden	rechtsnormfokussierten	Verständnis	
der Bedeutung der staatlichen Entscheidung für die Verbindlichkeit völkerrecht-
licher Normen leitet: In ihrem Zentrum steht ein Verständnis des Rechts – ein 
Begriff des Rechts – als eine vom Wesen des Menschen – von Vernunft und 
Humanität – aus begründete und vom Wesen des Menschen her verstandene 
rule of law der internationalen Gemeinschaft,2 eine „Sprache des Völkerrechts“, 
die verbindlich ist, weil sie Ausdruck einer staatlichen Willensentscheidung ist, 
die die im Wesen des Menschen liegende Fähigkeit zum Respekt und die Fä-
higkeit	zur	Selbstverpflichtung	auf	 fundamentale	Gerechtigkeitsvorstellungen	
repräsentiert. Mit anderen Worten: Die Sprache des Völkerrechts repräsentiert 
Respekt	und	Selbstverpflichtung	der	Staaten	selbst.

Das zweite Kapitel vertieft das Verständnis von der Sprache bzw. Idee des 
Rechts als sollende, vom Menschen aus verstandene Ordnung für die Frage 
nach dem Grund der Verbindlichkeit humanitären Völkerrechts. In der Recht-
sprechungsentwicklung des IGH, insbesondere in seinem Gutachten zur Recht-
mäßigkeit des angedrohten oder tatsächlichen Einsatzes nuklearer Waffen und 
die	dieses	Gutachten	flankierenden	Entscheidungen,	offenbart	der	Gerichtshof	
jene Emanzipationsvorstellung, die die völkervertraglichen Bestimmungen der 
Genfer Abkommen und ihre Zusatzprotokolle nicht allein als faktische Entschei-
dung der Staaten versteht, sondern in ihnen fundamentale Prinzipien erkennt, 
die staatenübergreifende unübertretbar-zwingende Belange ausdrücken. Aus 
dem Blickwinkel des IGH sind sie es, die als Inbegriff des staatlichen Willens 
gelten. Trotzdem bricht diese Emanzipationserzählung für den Fall der kon-
kreten Bedrohung des staatlichen Überlebens: Aus Sicht der Richtermehrheit 
treffen grundlegende Regeln des humanitären Völkerrechts in diesem Fall keine 
Antwort. Hier schweigt das Recht, obwohl der Schutz der Zivilbevölkerung und 
obwohl	die	Vermeidung	überflüssiger	Verletzungen	und	unnötiger	Leiden	der	an	
Feindseligkeiten beteiligten Kombattanten auf dem Spiel stehen. Abweichende 
Richtervoten stellen diese Entscheidung in Frage: Sie verweisen auf die Sollens-
dimension der Regeln des humanitären Völkerrechts – auf deren ideale und so-
ziale Sprache und auf die ihnen innewohnende Idee der Humanität – und lehnen 
eine Argumentation ab, die den Fall der Bedrohung des staatlichen Überlebens in 
Ermangelung eines rechtlichen Rahmens als politische Frage der Entscheidung 
der Staaten, das heißt einer erst vorzunehmenden Regelung durch Staaten über-

2 D. Thürer, Irak-Krieg: Anstoß zu einem Neuüberdenken der völkerrechtlichen Quellen-
lehre? Gedanken aus dem Spannungsfeld von globaler Kommunikation und Konstitution, AVR 
41 (2003), S. 314 ff., 324 f.
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lässt. Das völkerrechtswissenschaftliche Schrifttum spricht gar davon, dass der 
IGH ein Überleben des Staates thematisiere, doch eigentlich das Überleben des 
Rechts und der Idee der Humanität riskiere. Das unscharfe Argument des „staat-
lichen Überlebens“, in welchem der faktische Wille zu erstarken scheint, wird 
als Grenze der im Schrifttum und in der Rechtsprechung erzählten Emanzipation 
des Rechts vom faktischen staatlichen Willen verstanden: Seine Rückkehr im 
ungeregelten „staatlichen Überleben“ sorgt für konsternierte Reaktionen auf 
diese faktischen Grenzen der rationalisierenden Kraft des Rechts,3 weil diese 
Grenzen seine Emanzipationserzählung in Frage stellen.

Im Argument des „staatlichen Überlebens“ bricht damit jenes Spannungsver-
hältnis, das als „relative Normativität“ des Völkerrechts – als dessen Sollen und 
Sein	–	bezeichnet	wird.	Zugleich	zeigt	es	einem	spezifisch	objektiven	Verständ-
nis über die Verbindlichkeit von Völkerrecht und humanitärem Völkerrecht 
Grenzen auf: Es konzeptualisiert Recht vom Wesen des Menschen aus, doch 
verengt es dieses Wesen und die daran anschließenden Bedeutungen, die der 
Mensch seiner Wirklichkeit durch das Recht gibt, ausschnitthaft auf die Kraft 
der Vernunft und die Idee der Humanität – das heißt auf die Rationalität des 
Rechts, in dessen Zentrum das Fortschreiten des Menschen auf dem Weg der Zi-
vilisation steht. Das „staatliche Überleben“ bleibt aus diesem Sollensverständ-
nis der Sprache des humanitären Völkerrechts ausgeklammert: Es wird als Teil 
der faktischen Wirklichkeit verstanden, die der Rationalität des Rechts – seiner 
objektiven Kraft begründet durch das rationale Wesen des Menschen – und da-
mit dem Fortschreiten des Menschen auf dem Weg der Zivilisation entgegen-
strebt. Dabei verweist das „staatliche Überleben“ als Begriff, den der IGH als 
Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen selbst einführte, genauso auf 
eine	spezifische	Sollensdimension,	die	für	den	Begriff	der	Verbindlichkeit	bzw.	
Normativität des humanitären Völkerrechts relevant bleibt.

3 C. Tomuschat,	Völkerrechtliche	Aspekte	bewaffneter	Konflikte,	Heidelberg,	2004,	S.	21.



1. Kapitel

Die relative Normativität des Völkerrechts

Das Statut des IGH nennt in Art. 38 Abs. 1 mit dem Völkervertragsrecht und 
dem Völkergewohnheitsrecht zwei völkerrechtliche Quellen, die den staatlichen 
Konsens zur Voraussetzung haben: Die Bestimmungen völkerrechtlicher Ver-
träge sind ausdrücklich durch die streitenden Staaten anzuerkennen, völkerge-
wohnheitsrechtliche Normen sind Ausdruck einer allgemeinen, als Recht 
anerkannten Übung. „Consent“, „recognition“ und „acception“ bedingen die 
Entstehung und die Bindung an völkervertragsrechtliche und völkergewohn-
heitsrechtliche Normen. Sie sind Wegbereiter des Rechts, das eine subjektive 
Entscheidung der Staaten voraussetzt und zugleich seine Adressaten normativ 
binden soll.1 Die Rechtsprechung des IGH akzentuiert entsprechend und 
gleichwie die vorangehende Rechtsprechung des StIGH den „freien Willen“ der 
Staaten als Ausgangspunkt völkerrechtlicher Regeln, doch zeigt sie zugleich 
auf dessen normative Einhegung: Neben den Grundsatz des pacta sunt ser-
vanda offenbaren völkerrechtliche Regeln staatenübergreifende Gemeinschafts-
interessen, die nicht kraft einer staatlichen Entscheidung bestehen, sondern die 
durch die völkervertraglichen Bestimmungen nur noch erklärt werden. Der 
staatliche Konsens wird so zum Referenzpunkt und Träger einer normativen 
Entwicklung des Völkerrechts selbst:2 Er setzt Regeln, die staatenübergreifende 
material-werthaltige unübertretbare Interessen deklarieren; die als zwingende 
Normen	im	Sinne	der	Art.	53,	64	WVK	sowie	als	Pflichten	des	einzelnen	Staates	
gegenüber der internationalen Gemeinschaft als Ganzer bestehen; und die so 
die völkerrechtliche Ordnung normativ-hierarchisch strukturieren.3 Die Recht-
sprechungsentwicklung von StIGH und IGH unterstützt damit ein Verständnis, 
nach dem der staatliche Wille als Rechtsbegriff der völkerrechtlichen Ordnung 
im Lichte dieser Ordnung zu lesen ist. – Völkerrechtswissenschaftliche Stand-
punkte sammeln sich an beiden Punkten dieser „relativen Normativität des 

1 O. A. Elias/C. L. Lim (Erster Teil, Einl., Anm. 1), S. 169, 193 ff., 202 f.
2 E. Hey, Teaching International Law. State-Consent as Consent to a Process of Normative 

Development and Ensuing Problems, The Hague, 2003, S. 1 ff., 7 ff., 19: „… state-consent 
is changing from being perceived as consent to a rule to consent to a process of normative 
development ….“

3 J. A. C. Salcedo,	Reflections	on	the	Existence	of	a	Hierarchy	of	Norms	in	International	
Law, EJIL 8 (1997), S. 583 ff., 595; M. Koskenniemi, Hierarchy in International Law: A Sketch, 
EJIL 8 (1997), S. 566 ff.
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Völkerrechts“4. Während beispielsweise voluntaristische und rechtsrealistische 
Positionen die Geltungsfrage durch einen faktisch präsenten Willen der Staaten 
beantworten, setzen Rechtspositivisten wie Kelsen und Hart sowie der gegen-
wärtige Diskurs um das werthaltige, gemeinsame Interessen speichernde Völ-
kerrecht dem faktischen Antlitz des einzelstaatlichen souveränen Willens ein 
Verständnis entgegen, das von der Idee des Rechts als eine auf Vernunft und 
Humanität beruhende Sollensordnung ausgeht und den staatlichen Willen als 
Element dieser Sollensordnung begreift, das heißt die einzelstaatliche subjektive 
Entscheidung als objektive durch Recht rationalisierte Entscheidung präsentiert. 
Die Frage nach dem Grund der Verbindlichkeit völkerrechtlicher Normen zu 
beantworten erfordert deshalb zunächst eine grundsätzliche Unterscheidung der 
jeweiligen Standpunkte.

A. Der einzelstaatliche Wille  
in der Rechtsprechung von StIGH und IGH

I. Der einzelstaatliche Wille als Begriff der internationalen Rechtsordnung

Völkervertragliche Regeln entstehen durch souveräne Entscheidungen der Ver-
tragsstaaten, setzen also die Zustimmung, durch diese Regeln gebunden sein zu 
wollen, voraus. Völkergewohnheitsrechtliche Regeln bestehen aufgrund einer 
staatenübergreifenden allgemeinen Staatenpraxis und Überzeugung, die aus der 
Mitte	staatlicher	Entscheidungen	fließen.	StIGH	und	IGH	formulieren	gewich-
tige Schranken dieses „freien Willens“ der Staaten: Dazu zählen der Grund-
satz des pacta sunt servanda sowie fundamentale Prinzipien, die losgelöst ihrer 
völkervertraglichen Ausformulierung bestehen, durch das Völkervertragsrecht 
nur noch deklariert werden und ob ihrer universalen Ziele und Zwecke staaten-
übergreifend binden. Beispielsweise erfasst das humanitäre Völkerrecht mit der 
so genannten Martens’sche Klausel, die mit den Genfer Abkommen von 1949 
und ihren Zusatzprotokollen von 1977 völkervertraglich Aufnahme fand, solche 
grundlegenden auch von einer Kündigung der Völkerverträge unabhängigen 
Prinzipien, die auch in Situationen gelten, für die keine entsprechende Regelung 
besteht.5 Der „freie Wille“ der Staaten wandelt zum Begriff der internationalen 
Rechtsordnung, die Regeln formuliert, die mit Zustimmung der Staaten gegebe-
ne bindende Worte repräsentieren und solche vorpolitischen Prinzipien ausdrü-
cken, die allein völkerrechtlich reformuliert werden.

4 D. Shelton, International Law and ‘Relative Normativity’, in: M. D. Evans (Hrsg.), In-
ternational	Law,	Oxford,	2.	Auflage,	2006,	S.	159	ff.,	161	ff.,	164	ff.

5 Diese für das humanitäre Völkerrecht wesentliche Klausel wird im zweiten Kapitel und 
im zweiten Teil dieser Arbeit gewürdigt.
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1. Völkerrechtliches Vertragsrecht

In einem seiner ersten Gutachten wird der StIGH 1923 mit einer Frage über den 
Status von Eastern Carelia6 – einem Gebiet, das nach Beendigung des russisch-
finnischen	Krieges	als	autonome	Region	zum	russischen	Staatsgebiet	kraft	des	
Friedensvertrages von Dorpat zählt – konfrontiert, die der Gerichtshof jedoch 
unbeantwortet lässt. Grund dafür ist die fehlende Mitgliedschaft Russlands im 
Völkerbund, der den StIGH zur Klärung dieser Rechtsfrage gegenüber Russland 
beauftragt. Der Gerichtshof schlussfolgert:

“It is well established in international law that no State can, without its consent, be com-
pelled to submit its disputes with other States either to mediation or to arbitration, or to 
any	other	kind	of	pacific	settlement.	…	Such	consent,	however,	has	never	been	given	by	
Russia.”7

Mangels einzelstaatlicher Zustimmung Russlands zur Satzung des Völkerbun-
des lehnt der StIGH eine gutachterliche Klärung ab: Eine anders lautende Ent-
scheidung beeinträchtige das fundamentale Prinzip des internationalen Rechts, 
die staatliche Unabhängigkeit, die im Konsens der Staaten zu einer völkerrecht-
lichen Regel zum Ausdruck komme.8 Der staatliche Konsens darf in den Augen 
der Richter nicht vorausgesetzt oder unterstellt werden.9 Erst das Vorliegen 
des einzelstaatlichen Willens bindet den jeweiligen Staat an die durch ihn kon-
sentierte Bestimmung, in diesem Fall die Satzung des Völkerbundes.

Noch deutlicher nimmt der StIGH in seinem Urteil in der Rechtssache Lotus 
zu der Bedeutung des Konsenses für die Bindung der Staaten an völkerrecht-
liche Regeln Stellung.10	 Der	 Konflikt	 um	 die	 Jurisdiktionskompetenz	 eines	
türkischen	Gerichts,	den	wachhabenden	Offizier	des	Postschiffs	S.	S.	Lotus	in	
der Türkei wegen fahrlässiger Tötung von acht türkischen Staatsangehörigen 
anzuklagen, gegenüber derjenigen Kompetenz Frankreichs, als Flaggenstaat der 
S. S. Lotus das Geschehene durch französische Strafgerichte aufzuarbeiten, be-
handelt das Gericht vor dem Hintergrund seiner Einschätzung des Status quo der 
bestehenden internationalen Staaten- und staatlichen Rechtsbeziehungen. Der 
Gerichtshof beurteilt die Beziehungen der Staaten zueinander in den 1920er Jah-
ren als Beziehungen unabhängiger Akteure, die frei darüber entscheiden, inwie-
weit	sie	sich	zwischenstaatlich	verpflichten,	indem	sie	Regeln	konsentieren,	die	
beispielsweise die ausschließliche strafrechtliche Rechtsprechungszuständig-
keit derjenigen Nation festschreiben, die Flaggenstaat eines Schiffs ist, das auf 
dem Gebiet der Hohen See eine Schiffskollision verursacht. Genau diese Be-

6 Status of Eastern Carelia, Advisory Opinion, PCIJ 1923, Series B, No. 5, S. 6 ff.
7 Status of Eastern Carelia (Anm. 6), S. 27 f.
8 Status of Eastern Carelia (Anm. 6), S. 27.
9 O. Spiermann, International Legal Argument in the Permanent Court of International 

Justice, Cambridge, 2005, S. 262.
10 Lotus (France v. Turkey), Judgement, PCIJ 1927, Series A, No. 10, S. 4 ff., 18.
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stimmung kennt das Völkerrecht zum Zeitpunkt der Kollision des französischen 
und türkischen Schiffs weder vertraglich noch gewohnheitsrechtlich.11 In den 
Augen der Mehrheit der Richter würde ohne Rückführung des Sachverhalts auf 
eine vertragliche oder gewohnheitsrechtliche Bestimmung die Unabhängig-
keit der Staaten jedoch beeinträchtigt. Wie im Fall Eastern Carelia verweist 
der StIGH auf die Rolle des Konsenses für die Wahrung dieses fundamentalen 
Prinzips der internationalen Staaten- und Rechtsordnung:

“International law governs relations between independent States. The rules of law binding 
upon States therefore emanate from their own free will as expressed in conventions or 
by usages generally accepted as expressing principles of law and established in order 
to regulate the relations between these co-existing independent communities or with a 
view to the achievements of common aims. Restrictions upon the independence of States 
cannot therefore be presumed.”12

Der StIGH erklärt den freien Willen der Staaten zur Voraussetzung allen da-
rauf gründenden Rechts vertraglicher oder gewohnheitsrechtlicher Natur. So-
lange dieser nach außen faktisch sichtbare und erkennbare Wille oder Konsens 
fehle, haben die Staaten ihre Souveränität nicht durch eine bindende Regel be-
schränkt13, und solange sieht sich auch der Gerichtshof außerstande, zu Gunsten 
eines Staates zu entscheiden, der sich auf eine fehlende Bestimmung beruft.

In seinem Urteil zur verweigerten Durchfahrt der S. S. Wimbledon durch 
den Kieler Kanal, der Nord- und Ostsee als Wasserstraße miteinander ver-
bindet,14 beschäftigt sich der StIGH15 mit der Bindung des Deutschen Reiches 
an das im Versailler Vertrag gemäß Art. 380 bestimmte Nutzungsrecht aller 
mit	 Deutschland	 „im	 Frieden	 befindlichen	 Nationen	 für	 ihre	 Handels-	 und	
Kriegsschiffe“. Deutschland verweigert dem Dampfschiff die Benutzung, da es 
Kriegsmaterial nach Danzig transportiert, um Polen in seiner kriegerischen Aus-
einandersetzung mit Russland zu unterstützen. Deutschland beruft sich darauf, 
während	des	Konflikts	gegenüber	Russland	und	Polen	verpflichtet	zu	sein,	eine	
neutrale Stellung zu wahren. In seinem Urteil erwägt der Gerichtshof die grund-
sätzliche Bedeutung des Abschlusses von völkerrechtlichen Verträgen:

“The Court declines to see in the conclusion of any Treaty by which a State undertakes 
to perform or refrain from performing a particular act an abandonment of its sovereignty. 
No doubt any convention creating an obligation of this kind places a restriction upon 
the exercise of the sovereign rights of the State, in the sense that it requires them to be 

11 Lotus (Anm. 10), S. 25 ff., 31.
12 Lotus (Anm. 10), S. 18.
13 Lotus (Anm. 10), S. 19.
14 Gemeint ist der damalige „Kaiser-Wilhelm-Kanal“, der 1948 in „Nord-Ostsee-Kanal“ 

umbenannt wurde.
15 Wimbledon (His Britannic Majesty/France/Italy/Japan v. German Empire), Judgement, 

PCIJ 1923, Series A, No. 1, S. 15 ff.
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exercised in a certain way. But the right of entering into international engagements is an 
attribute of State sovereignty.”16

Es ist also der Vorzug jedes Staates, kraft seiner staatlichen Souveränität vertrag-
liche Bindungen einzugehen; darin liegt aus Sicht des Gerichtshofs gerade kein 
Souveränitätsverlust. Der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages durch ei-
nen Staat zeugt vielmehr von dessen souveräner Entscheidung: Die Übernahme 
vertraglicher	Handlungs-	oder	Unterlassungspflichten	versteht	der	StIGH	des-
halb nicht als Aufgabe, sondern als Bestätigung staatlicher Souveränität.

Die Rechtsprechung des IGH betont die Notwendigkeit des Konsenses für 
die Entstehung bindender völkervertragsrechtlicher Regeln, die nun ihrerseits 
staatliches Verhalten determinieren. Am Beispiel der Regelung der konsulari-
schen und diplomatischen Beziehungen wird deutlich, dass die souveräne Ent-
scheidung der Staaten völkervertragliches Recht hervorbringt, das Staaten auf 
wesentliche	Ziele	des	internationalen	Zusammenlebens	verpflichtet.	In	seinem	
Beschluss im so genannten Teheraner Geiselfall unterstreicht der Gerichtshof 
die mit den völkervertragsrechtlichen Regeln verbundene Funktion der Ordnung 
und Koordinierung der internationalen Beziehungen der Staaten.17 In seinem 
späteren Urteil verweist das Gericht nochmals auf diese Aufgabe18 des Rechts, 
stabile und friedliche Beziehungen zu unterstützen und weiterzuentwickeln, und 
verdeutlicht den Schaden, den Iran verursacht, weil er nicht gegen die Geisel-
nahme des Personals der amerikanischen Botschaft in Teheran einschreitet:

“Such	events	cannot	fail	to	undermine	the	edifice	of	law	carefully	constructed	by	mankind	
over a period of centuries, the maintenance of which is vital for the security and well-
being of the complex international community of the present day, to which it is more 
essential than ever that the rules developed to ensure the ordered progress of relations 
between its members should be constantly and scrupulously respected.”19

Der IGH zeigt Ende der 1970er Jahre auf die geänderten internationalen Bezie-
hungen:	Statt	staatlicher	Koexistenz	befinden	sich	die	Staaten	nun	in	interna-
tionalen Beziehungen, die vornehmlich durch Kooperationen geprägt sind. An-
stelle individueller Staatsräson stellt der Gerichtshof „security and well-being 
of the complex international community“ in den Mittelpunkt. Das Recht der 
internationalen und konsularischen Beziehungen20 ist in einem komplexer 

16 Wimbledon (Anm. 15), S. 25.
17 Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States 

of America v. Iran), Beschluss, ICJ Reports 1979, S. 7 ff., 19 f., Nr. 38, 39, 40.
18 Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States 

of America v. Iran), Judgement, ICJ Reports 1980, S. 3 ff., 24, Nr. 45.
19 Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (Anm. 18), 

S. 43, Nr. 92.
20 Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961; Vienna Convention on Consular 

Relations of 1963; Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Interna-
tionally Protected Persons, including Diplomatic Agents, of 1973.
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werdenden System internationalen Zusammenlebens für die internationale Si-
cherheit und zur Sicherung des Wohls der internationalen Gemeinschaft von be-
sonderer Wichtigkeit. Seine Mitglieder, wie der Iran, sind durch ihre souveräne 
Zustimmung	zu	diesen	Regeln	verpflichtet.	Ein	einseitiges	Vorgehen	eines	Staa-
tes entgegen seiner souveränen Entscheidung dysfunktionalisiert die Regeln und 
deren Ziele, das friedliche Zusammenleben der Mitglieder der internationalen 
Gemeinschaft zu unterstützen.

In seinem späteren Urteil in der Rechtssache Nicaragua ruft der Gerichtshof 
die frühere Rechtsprechung des StIGH ins Gedächtnis und markiert vor deren 
Hintergrund die Grenze der durch das Völkerrecht zu ordnenden internationalen 
Beziehungen: Die Vereinigten Staaten, die eine Rebellengruppe militärisch 
unterstützt, um auf den Sturz der nicaraguanischen Regierung hinzuwirken, 
begründet ihr Vorgehen damit, dass Nicaragua extensiv eine militärische Auf-
rüstungspolitik betreibe, die in den Augen der Vereinigten Staaten aggressive 
Absichten der Regierung Nicaraguas und deren potentielle Gefahr für die Re-
gion Mittel- und Nordamerikas offenbare. Die USA sieht darin einen Rechtfer-
tigungsgrund, die rebellierenden Contras und deren Ziel, die Regierung zu stür-
zen, zu unterstützen. Der Gerichtshof widerspricht. Er rekurriert insbesondere 
auf die Bedeutung und Stellung des einzelstaatlichen Willens im Völkerrecht 
und in den internationalen Beziehungen:

“It is irrelevant and inappropriate … to pass upon this allegation of the United States, 
since in international law there are no rules, other than such rules as may be accepted by 
the State concerned, by treaty or otherwise, whereby the level of armaments of a sovereign 
State can be limited, and this principle is valid for all States without exception.”21

Solange Nicaragua demnach keine völkervertraglichen Bindungen eingegan-
gen	oder	völkergewohnheitsrechtlich	verpflichtet	ist,	maßvoll	militärisch	auf-
zurüsten, ist es den Vereinigten Staaten nicht möglich, eine Aufrüstungsstrategie 
Nicaraguas	zu	definieren,	diese	als	Sicherheitsproblem	darzustellen	und	daraus	
die Konsequenz einer eigenen militärischen Strategie gegen die Regierung 
Nicaraguas zu ziehen. In Abwesenheit einer rechtlichen Übereinstimmung der 
Staaten verbleiben die dadurch zu organisierenden internationalen Beziehungen 
völkerrechtlich ungeregelt, denn die Staaten haben sich in diesem Punkt nicht 
darauf geeinigt, ihre Beziehungen zu koordinieren; erst die einzelstaatliche Zu-
stimmung	definiert	rechtliche	Bindungen	und	Pflichten	und	eine	dadurch	imagi-
nierte Form des Zusammenlebens.

Die Frage der Verbindlichkeit völkervertragsrechtlicher Regeln ist damit nur 
zum Teil beantwortet: Völkervertragsrecht als Ausdruck souveräner Willensent-
scheidungen bindet Staaten kraft der in den vertraglichen Regeln ausgedrückten 
souveränen Übereinstimmung. StIGH und IGH strengen darüber hinausgehende 

21 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 
States of America), Merits, Judgement, ICJ Reports 1986, S. 14 ff., 135, Nr. 269.


